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cilage ru Ur . 109 der Karlsruher Zeitung .
Freitag , SV . April 1« 88 .

Badischer Landtag .
^ Karlsruhe , 13 . April . 14 . öffentliche Sitzung der

Erste » Kammer unter dem Vorsitze des Präsidenten
Geh . Rath E . v . Seyfried . (Schluß aus der Beilage
Nr . 108 .)
< Frhrn . Ernst Aug . v . Göler fällt es schwer , dem
Kommissionsantrage zuzustimmen , wiewohl er rein formell
genommen den Antrag der Kommission für richtig hält ,da in der That eine Gesetzesverletzung zum Nachtheil der
Bittsteller nicht vorliege und auch auf die in der Petition
ausgesprochene Bitte um Revision des Gesetzes vom
7 . Mai 1858 zur Zeit offenbar nicht eingegangen werden
könne, allein es würde in der Annahme des Kommissions¬
antrags eine gewisse Unbilligkeit liegen , insofern die Bitt¬
steller thatsächlich dadurch beschwert seien , daß auf ihr
geschlossenes Hofgut einfach die Kaufpreise für Parzellenin der Gemeinde Hundheim übertragen wurden , während
doch der Ertrag von Aeckern gleicher Bonität in der Ge¬
meinde und aus dem Hofe durchaus verschieden seien .
Für solche Fälle habe nach des Redners Meinung das
Gesetz von 1858 in den Art . 17 und 18 einen Ausweg
vorgesehen , wenn in demselben bestimmt sei, daß in Er¬
mangelung von brauchbaren Kaufpreisen aus der Normal -
periove und im Falle der Unmöglichkeit , die Steueran -
fchläge durch Schätzung nach den Nachbarorten zu be¬
stimmen , das 25 fache des durchschnittlichen jährlichen
Pachtertrags als Steueranschlag genommen werden solle,und ferner , daß , wenn auch eine zuverlässige Ermittelungdes Pachtertrags nicht thunlich sei, für eine Klasse des
Ackerfelds oder der Wiesen der mittlere jährliche Rein¬
ertrag gebildet und das 25fache des letztem als Steueran -
fchlag angenommen werden solle. Von diesen Bestim¬
mungen hätte beim Tiefenthaler Hof Gebrauch gemachtwerden sollen und Redner richte daher die Anfrage an
die Großh . Regierung , ob bei der kürzlich stattgehabten
Revision der Einschätzung desselben nicht auch eine Be¬
rechnung auf dieser Grundlage angestellt worden sei, um
zu prüfen , wie sich der Steueranschlag darnach gestalte .

Ministerialdirektor Frhr . v . Teuffel erwidert , daßeine solche Berechnung nicht stattgefunden habe und in
Anwendung des Gesetzes auch nicht stattfinden konnte ,da die Artikel 17 und 18 voraussetzten , daß weder aus
den für Grundstücke derselben Gemarkung erzielten Kauf¬
preisen aus der Normalperiode , noch durch Schätzung
nach Steueranschlägen von Nachbarorten die Steucr -
anschläge für die verschiedenen Kulturarten in einer Ge¬
markung sich bestimmen lassen . Zweifellos habe aber der
Tiefenthaler Hof zur Zeit der Katastrirung und schon
früher zur Gemarkung Hundheim gehört , deßhalb liege
schon die erste Voraussetzung der Anwendbarkeit des
Art . 17 nicht vor , ebenso fehle es an der zweiten Voraus¬
setzung, selbst wenn man annehmen wollte , daß der Hofeine besondere Gemarkung gebildet habe , da es in diesem
Falle durchaus keinen Schwierigkeiten begegnete , durch
Schätzung nach Steueranschlägen von Nachbarorten wie
Hundheim n . a . m . die Steueranschläge zu bestimmen .
Deßhalb sei es nicht zulässig gewesen , auf den Pacht¬
ertrag abznheben oder gar in Anwendung von Art . 18
den Reinertrag der Einschätzung zu Grunde zu legen .

Geh . Hofrath Vr . v . Holst glaubt , das Hohe Hauskönne über die zur Berathung stehende Petition nicht ohne
Rücksichtnahme auf die gestrige Debatte beschließen , und
meint , daß dasselbe im Fall der Annahme des Kommis¬
sionsantrags in Widerspruch mit sich selbst zu treten
scheine, da der Uebergang zur Tagesordnung allgemein

f derart werde gedeutet werden , daß die Erste Kammer auf
ihre gestrige Resolution keinen so großen Werth lege ,

. denn mit dem Uebergang zur Tagesordnung werde in den
Augen des Publikums der Petition jede innere Berech¬
tigung abgestritten und das sei nach den gestrigen Ver -

- Handlungen doch nicht wohl möglich . Redner werde daherden Antrag v . Bodman unterstützen , ohne allen Ausfüh -
. rungen dieses Herrn beizupflichten . Einverstanden sei er
k mit den Erklärungen des Herrn Regierungskommissärs ,I habe es ihm doch von Anfang an geschienen, als ob nichtG einfach durch einmalige Zulassung von Beschwerden beim
H Ab- und Zuschreiben Abhilfe geschaffen werden könne .Z Auch scheine ihm die von Herrn Ministerialdirektorij v . Teuffel dem Gesetze gegebene Auslegung richtig zu sein,^ wenngleich nicht bestritten werden könne , daß thatsächlich
U der Werth einer Parzelle in der Gemeinde ein ganz an -
H derer sei als derjenige eines Grundstückes von gleicher° Bonität in einer abgesonderten Gemarkung . Eine Abhilfe
, gegen die daraus erwachsende Unbilligkeit lasse sich ebenk nur durch Abänderung des Gesetzes erreichen und diesek sei , wie Redner zugebe , zur Zeit nicht opportun . Mit
B dieser Auffassung stehe jedoch keineswegs im Widerspruch .R die Petition der Großh . Regierung zur Kenntnißnahme
M zu überweisen , da dadurch nur ausgesprochen werde , das
k Hohe Haus hege den Wunsch , daß sich die Großh . Re -
U gierung mit dieser Frage weiterhin beschäftige . In diesem
M Sinne glaube Redner könne auch die Kommission dem
M Anträge v . Bodman zustimmen , da sie ja sachlich in ihremW Berichte den gleichen Standpunkt eingenommen habe .I Frhr . Ernst August v . Göler : Nach der Erklärung» der Großh . Regierung vermöge auch er nur den AntragI v . Bodman zu unterstützen , da er erwartet hätte , daßL die Großh . Regierung aus den früheren Ueberweisungen
M ,

der vorliegenden Petition zur Kenntnißnahme Veranlas¬

sung genommen haben würde , auf Grund einer Berech¬
nung des Reinertrags zu konstatiren , ob die Veranlagungdes Tiefenthaler Hofes eine unbillige sei . Dieser Ver¬
such sei bisher unterblieben , obgleich es sehr interessant
gewesen wäre , den vorliegenden Fall dazu zu benützen ,um einmal zu sehen , wie «sich .die beiden Systeme der
Einschätzung in ihrer praktischen Wirkung zu einander
verhalte » . Zugeben könne Redner , daß bei streng for¬maler Auslegung die Artikel 17 und 18 des Gesetzes in
der Thal nicht anwendbar waren , allein von dem Stand¬
punkt aus , den gestern das Hohe Haus als richtig be¬
zeichnet« , hätte im vorliegenden Falle allerdings von
jenen Artikeln Gebrauch gemacht werden müssen . Redner
bitte daher , die Petition der Großh . Regierung zur
Kenntnißnahme zu überweisen .

Senatspräsident vr . v . Stoesser hält sich als Mit¬
glied der Petitionskommission für verpflichtet , zu versichern ,daß der Antrag der Kommission nicht dahin gerichtet sei ,über die wichtige Frage , ob bei der Einschätzung der
landwirthschaftlichen Anwesen zum Steuerkataster der
Grundsatz des Reinertrags oder des Kaufpreises ange¬nommen werden soll , zur Tagesordnung überzugeheu ;
vielmehr solle lediglich über die vorliegende Bitte der
Petenten zur Tagesordnung übergegangen werden . Die
Kommission stehe, wie aus dem Kommissionsberichte her¬
vorgehe , durchaus auf dem gleichen Standpunkt , den das
Haus schon bei wiederholten Gelegenheiten als den rich¬
tigen für die Einschätzung der landwirthschaftlichen Ge¬
lände zum Kataster eingenommen habe . Im Kommissions¬
bericht sei nachgewiesen und auch aus den verschiedenenReden habe man entnehmen können , wie allgemein aner¬
kannt werde , daß eine unrichtige Anwendung des Gesetzes
hier nicht vorgekommen sei . Wenn nun demungeachtetdie Beschwerden der Petenten aus dem Grunde als be¬
gründet bezeichnet werden sollen , weil die Richtigkeit der
Grundlage des Gesetzes nicht anerkannt werden könne,
so würde das Haus über den bei Gelegenheit der Be¬
rathung einer Petition gesteckten Rahmen hinausgehen .
Einen , andern Antrag als den auf Uebergang zur Tages¬
ordnung ließe schon 8 59 der Geschäftsordnung nicht zu,
welcher besage , daß die Kammer zu entscheiden habe , ob
die Bittschriften auf sich beruhen , oder an das Staats¬
ministerium abgegeben , oder aber , ob der Gegenstandals Gesetzesvorschlag oder Beschwerde behandelt werden
soll . Es sei somit zunächst nur zu prüfen , ob Grund
zu einer Beschwerde vorliege oder nicht . Sei dies nichtder Fall , oder gelange man zur Ueberzeugung , daß das
Gesetz zwar nicht unrichtig angewendet worden , daß aber
die Petenten dadurch beschwert sind, daß das Gesetz aufeiner unrichtigen Grundlage beruhe , dann könne die Pe¬tition nicht zur Kenntnißnahme überwiesen werden , um
eine Abänderung des Gesetzes zu befürworten . Der rich¬
tige Weg sei in diesem Falle , die Petitionsberathung zur
Stellung einer Motion oder zur Einbringung eines Ge¬
setzvorschlages zu benützen. Wenn auch Redner sowiedie übrigen Mitglieder der Kommission in der sachlichen
Beurtheilung des Gesetzes mit den Vorrednern einig seien ,
so glaubten sie doch im Interesse einer richtigen Ge¬
schäftsbehandlung an dem Kommissionsantrage festhalten
zu sollen .

Geh . Hofrath vr . v . Holst kann den Ausführungendes Senatspräsidenten l) r . v . Stoesser nicht beistimmen ,weil er annimmt , das Hohe Haus gehe nicht über den
Rahmen der Geschäftsordnung hinaus , wenn es die vor¬
liegende Petition , wiewohl es sich um eine Gesetzesver¬
letzung nicht handle , der Großh . Regierung zur Kennt¬
nißnahme überweise . Der Sinn , in welchem dies ge¬
schehe , könne ja aus der Begründung leicht entnommen
werden , andernfalls erfahre das Publikum nur dieThat -
sache des Uebergangs zur Tagesordnung und schließedaraus , die Petition sei von der Kammer für sachlich
durchaus unbegründet erachtet worden , eine Interpreta¬tion , welche mit der gestrigen Verhandlung in Wider¬
spruch stände . Auf Seiten der Regierung sei ein Miß -
verständniß über die Bedeutung der Ueberweisung nicht
wohl möglich und deshalb empfehle es sich, dem Antragv . Bodman zuzustimmen .

Geh . Rath Vr . Schulze präzisirt als Mitglied der
Kommission seinen Persönlichen Standpunkt dahin , daßer den Antrag v . Bodman unterstützen werde , wiewohler eine andere Meinung als die in der Kommission ver¬
tretene nicht gewonnen habe , vielmehr nach wie vor der
Ansicht sei , daß eine Gesetzesverletzung nicht vorliege .Der Uebergang zur Tagesordnung könne in der That nach
außen so aufgefaßt werden , als ob dasHoheHaus auch den in
der Petition ausgedrückten Wunsch nach Abänderung des
Katastergesetzes für unbegründet halte . Unzweifelhaft liegees im Rahmen der Geschäftsordnung , wegen dieses Punk¬
tes die Petition der Großh . Regierung zu überweisen ,wiewohl das Hohe Haus wisse, daß die Revision des Ge¬
setzes noch längere Zeit erfordern wird .

Frhr . v . Bodman dankt für die Unterstützung , die
sein Antrag gefunden , und freut sich, daß fein Vorschlageiner Erweiterung des Artikels 70 des Gesetzes seitensdes Vertreters der Grpßh . Regierung nicht direkt als un¬
ausführbar bezeichnet ^worden sei .

Frhr . v . Rüdt betont , daß der Bericht ausdrücklichdavon ausgehe , es sei eine Revision des Grundsteuerkata¬
sters nothwendig , jedoch noch nicht an der Zeit . Wenn
die Kommission den Uebergang zur Tagesordnung bean¬

trage , so geschehe dies lediglich deshalb , weil eine Ge -
setzesverletzung nicht vorliege . Art . 17 des Gesetzes sei
auf den Tiefenthaler Hof nicht anwendbar und eine that -
sächliche Unbilligkeit der Einschätzung könne er darum
nicht annehmen , weil er aus den Akten ersehen habe ,
daß eine Grundstückbesitzerin , welche ihr Anwesen z«
verkaufen beabsichtige, dasselbe um einen Preis , der de«
Steueranschlag nahezu erreichte , nicht hergab . Die Bedeu¬
tung der Ueberweisung einer Petition znr Kenntnißnahmewerde im Publikum vielfach weit überschätzt und deshalb
glaube er , am Kommissionsantrage festhalten zu sollen .Bei der nunmehr folgenden Abstimmung wurde der
Antrag von Bodman mit Stimmenmehrheit angenommen .

Anläßlich der Berathung des von Senatspräsidentvr . v . Stoesser namens der Petitionskvmmission münd¬
lich erstatteten Berichts über die Bitte der Stadt Meers¬
burg um Wiedererrichtung und der Stadt Markdorf um
Errichtung eines Amtsgerichts , ergreift Frhr . v . Bod¬
man das Wort , um beide Petitionen warm zu befür¬worten , indem er hcrvorhebt , daß die Kommission, wen «
nicht die Rivalität zwischen beiden Städten bestünde ,beide Petitionen wahrscheinlich empfehlend der Großh .
Regierung zu überweisen beantragt hätte . Meersburg
habe für sich seine alte geschichtliche Vergangenheit und
die Thatsache , daß es früher sogar Bischofssitz gewesen,ein Hofgericht besessen und bis zum Jahre 1872 ein
Amtsgericht gehabt habe . Für Markdorf spreche seinecentrale Lage , seine Bedeutung als Marktort und der
hohe Beitrag , welchen es zu den Kosten der Errichtungeines Amtsgerichts leisten wolle . Die in Betracht kom¬
menden Gemeinden seien so ziemlich zur Hälfte für Mark¬
dorf und für Meersburg . Redner ersuche die Großh .
Regierung , den Gegenstand im Auge zu behalten und
sich nach Prüfung aller einschlägigen Verhältnisse fürden einen oder andern Ort zu entscheiden. Wenn irgendein Landestheil besondere Berücksichtigung verdiene , s»
sei es die vielgeprüfte eisenbahnlose Seegegend .

Landgerichtspräsident vr . v . Notteck weist darauf hin ,daß Meersburg bis zum Jahre 1872 Amtsgerichtssitz
gewesen sei , während Markdorf schon zu Anfang dieses
Jahrhunderts das Gericht verloren habe. Selbstverständ¬
lich könne nur einer der beiden konkurrirenden Orte ein
Amtsgericht erhalten , weil der in Aussicht genommene
Bezirk nur 10 OM Einwohner zähle . Er bleibe damit
soweit unter der Durchschnittszahl eines Amtsgerichtsbe¬
zirks zurück, daß daraus kein Grund zur Errichtung des
gewünschten Amtsgerichts abgeleitet werden könne , wen »
nicht besondere Verhältnisse dieselbe empfehlenswerth er¬
scheinen ließen , so insbesondere die theilweise sehr große
Entfernung einzelner Orte von Ueberlingen . Dies seider Grund , warum die Kommission beantrage , beide Pe¬titionen der Gr .oßh . Regierung zur Kenntnißnahme zuüberweisen . Hinsichtlich der Entscheidung zwischen MeerS -
burg und Markdorf spricht sich Redner für ersteres aus ,da dasselbe nicht nur begründetere historische Anrechte
darauf habe , sondern auch vermöge seiner lokalen Ver¬
hältnisse sich besser zum Gerichtssitz eigne.

Ministerialrath vr . v . Ja ge mann : Die Großh . Re¬
gierung könne nur mit Befriedigung auf den Verlauf der
Diskussion über diesen Gegenstand sowohl in diesem als
auch im andern Hohen Hause blicken , insoferne dabei an¬
erkannt worden sei , daß in der Sache große Schwierig¬keiten bestehen . Selbst wenn die Vorfrage der Errichtungeines zweiten Amtsgerichts im Amtsbezirk Ueberlingen in
bejahendem Sinne entschieden wäre , würde die Wahl
zwischen den beiden konkurrirenden Orten sehr schwierig
sein ; bei den widerstreitenden Interessen die Wünschebeider Petenten zugleich zu erfüllen , sei schlechterdings
unmöglich . Es lägen die Zustimmungserklärungen von
17 Gemeinden mit einer Seelenzahl von 8 266 für Mark¬
dorf vor , während die theils unbedingten , theils even¬
tuellen Zustimmungserklärungen von 23 Gemeinden mit
10 104 Einwohnern für Meersburg lauteten . Beide Ein¬
wohnerzahlen genügten an sich nicht, um ein Amtsgericht
geschäftlich zu alimentiren , und es müßten daher dem neu
zu errichtenden Amtsgericht noch weitere Gemeinden de«
Amtes Ueberlingen zugetheilt werden ; insbesonderewürde sich bei der Unmöglichkeit, beide Amtsgerichte -
zu errichten , je nach der getroffenen Wahl die
Nothwendigkeit ergeben , einen Theil der Bewohner der
Bezirks , welche zum Amtsgericht Markdorf zu kommen
wünschen , dem Amtsgericht Meersburg zuzutheilen , und
umgekehrt . Bei der schließlich « !! Wahl des Ortes würde »die Gesichtspuuke , die Herr Landgerichtspräsident vr .v . Rotteck vorgetragen , ihre volle Würdigung finden , zur
Zeit aber sei die Großh . Regierung noch nicht in der
Lage , zu sagen , welcher Ort den Vorzug verdiene , und
zwar schon deßhalb nicht, weil die ganze Unterlage nocheine schwankende sei ; nicht allein bekomme die Großh .
Regierung in finanzieller Beziehung immer wieder andere
Anerbietungen , sondern es seien auch die örtlichen Organeder betheiligten Gemeinden von Landtag zu Landtag anderer
Meinung . Unter den Beitrittserklärungen befänden sichviele „ Gefälligkeitsaccepte " , insbesondere seien nicht alle
Ortsvorstände so strenge zu Werk gegangen wie der Bürger¬
meister von Ittendorf , welcher geglaubt habe , er könne,weil er für das Eine unterschrieben , nicht auch für da »
Andere unterzeichnen . Andere wiederum hätten sich fürden einen Ort und bedingungsweise für den andern aus¬
gesprochen . Bei diesem beständigen Wechsel der Meinung



der Belheiligten sei man genöthigt , genau die Bedürfnis
frage zu prüfen , in welcher übrigens im Laufe der Zeit
auch Wandlungen eintreten könnten ; z . B . durch den Bau
einer Straße oder wenn die Ausführung der Bodensee¬
gürtelbahn wieder eine aktuelle Frage etwa würde , je
nachdem darnach der eine oder andere der konkurrirenden
Orte von der Mehrzahl der Gemeinden besser zu er¬
reichen sei . Gewisse Gemeinden hätten an einer Aende-
rung des seitherigen Zustandes nur das negative Interesse ,
daß sie nicht dem einen oder andern der neu zu errich¬
tenden Amtsgerichte zugetheilt würden , und unterschrieben
deshalb für den einen Ort , um zu verhindern , daß der
Wunsch des andern in Erfüllung geht ; es müsse deshalb
bei den Znstimmungserklärungen auch geprüft werden ,
»b der positiven oder negativen Seite der betreffenden
Petition die Hauptbedeutung zukomme.

Die Großh . Regierung stehe dieser Angelegenheit , wie
allen , bei denen es sich um die Verbesserung der Rechts¬
pflege handle , wohlwollend gegenüber und prüfe außer¬
dem den Gegenstanv auch nach der Richtung ob , wenn
eine der Petentinnen nicht zum Ziele komme , ihr nicht
in anderer Richtung geholfen werden könne . So habe
man letztmals in Markdorf , als dessen Petition wegen
Verlegung des Gerichts dahin nicht berücksichtigt werden
konnte , eine Gewerbefortbildungsschule daselbst errichtet .

Hiermit hatte die Debatte ihr Ende erreicht und es
wurde sodann der Kommissionsantrag , beide Petitionen
der Großh . Regierung zur Kenntniß zu überweisen , wie
schon berichtet , einstimmig angenommen .

T Karlsruhe , 14 . April . 42 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer unter dem Vorsitze des Präsidenten
Lamey .

Ausführlicher Bericht (siehe Hauptblatt Nr . 104 ) zu
der Nachtragsforderung von 16 400 M . für die Ver¬
besserung des Gebäudes der Großh . Sternwarte in
Karlsruhe .

Der Berichterstatter Abg . Fieser stellt namens der
Budgetkommission den Antrag auf Bewilligung des an -
gefordrrten Kredits . Es habe sich die Kommission gegen¬
über der Nachtragssorderung erstlich ablehnend verhalten ,
indem sie eine Verbindung der Sternwarte mit der Tech¬
nischen Hochschule in der Art für entsprechender gehalten
hätte , daß die für die Sternwarte benöthigten Räume
auf dem Dache des Gebäudes der letzteren errichtet wür¬
den . Nachdem jedoch die Großh . Baudirektion in einem
Gutachten diese Verbindung für unthunlich erklärt habe ,
sei die Kommission , nicht einstimmig , zu dem gestellten
Antrag unter der Voraussetzung gelangt , daß mit dieser
Bewilligung den Anforderungen der Sternwarte für ab¬
sehbare Zeit Genüge geleistet sei .

Abg . Kiefer glaubt , daß die Frage des Neubaues
einer Sternwarte nicht auf absehbare Zeit verschoben
werden könne . Es könne sich der Staat einer seit Men -
schenalter bestehenden Verpflichtung nicht so leichthin ent¬
ziehen . Die kostbaren Instrumente , um deren Schutz es
sich heute handle , seien nicht dazu da , um lediglich ge¬
schützt , vor dem Verderben bewahrt zu werden , sondern
um sie zu wissenschaftlicher Forschung , zur Weiterarbeit
auf einem der wichtigsten Gebiete der Wissenschaften zu
gebrauchen . Und wenn auch im Augenblick mehr nicht
gethan werden könne , als der unbedingten Pflicht , diese
Instrumente dem Verderben nicht preiszugeben , zu ge¬
nügen , so hoffe Redner doch , daß es auf einer künftigen
Tagung möglich sein werde , die definitive Lösung dieser
Frage herbeizuführen .

Abg . Friderich ist mit dem Berichterstatter der Mei¬
nung , daß ein Aufwand von 16 OM M . demjenigen ge¬
nüge , was das Institut in Karlsruhe zu fordern berech¬
tigt sei . Was jetzt beabsichtigt sei. stelle sich als ein voll¬
ständiger Neubau dar . Der Durchmesser des bestehenden
Thurmes werde erweitert , die Fundamente würden neu
gelegt , die Umfassungsmauern neu aufgeführt , auf das
Ganze werde ein eiserner Dachstahl gesetzt und nach der
einen Seite des Thurmes ein neuer Anbau angefügt .
Wohl unterscheide sich das jetzige Projekt von dem großen
zu einem Kostenaufwand von 160 OM M . veranschlagten ,
das letztere habe Räume für eine Dienstwohnung , Arbeits¬
räume für den Professor und Assistenten und Räume für
Unterrichtszwecke in reichlicher Weise vorgesehen ; allein
Redner sei überzeugt , daß mit Durchführung des neuen
Projektes nicht nur die kostbaren Instrumente geschützt
werden könnten , sondern auch die Sternwarte so einge¬
richtet werde , daß sie die Zwecke, welchen sie dienen solle,
voll und ganz erfüllen könne . Als die Sternwarte von
Mannheim hierher verlegt worden sei , habe sich doch die
Regierung verlässigen müssen , ob die hier in Aussicht
genommenen Anlagen die fernere Erfüllung der Aufgaben
des Instituts gewährleisteten , und damals habe man An¬
lagen wie die jetzt bestehenden hierzu für genügend er¬
achtet . Auch habe die seitherige Thätigkeit des Instituts
auswärts stets Anerkennung gefunden . Redner hätte es
mit dem Berichterstatter für zweckmäßig gehalten , die
Sternwarte mit den Gebäulichkeiten der Technischen Hoch¬
schule zu verbinden , und vermöge er die hiergegen geltend
gemachten Bedenken nicht vollauf anznerkeunen , trotzdem
befürworte auch er den Antrag der Kommission, indem
er von der festen Hoffnung ausgehe , daß damit den An¬
forderungen der Sternwarte für absehbare Zeit Genüge
geleistet sei.

Abg . v . Neubroun wird im Sinne des Abg . Kiefer-

unter Verwahrung gegen die von dem Berichterstatter
dargelegten Motive für den Antrag der Kommission
stimmen . Redner wisse nicht, in wiefern es üblich sei ,
an eine Bewilligung derartige Bedingungen oder doch
feste Erwartungen zu knüpfen , daß ein gewisses, mit der¬
selben in Zusammenhang stehendes Projekt in absehbarer
Zeit nicht wiederkehre . Auch vermöge er nicht einzusehen .

Förderung und Schutz fänden , nur dieserZweig ausgeschlossen
sein solle. Es scheine aber über dieser Sternwarte deßhalb
kein günstiger Stern zu walten , weil dieselbe nicht wie die
übrigen wissenschaftlichen Institute mit einer Hochschule
in Verbindung gebracht , sondern unter dem Titel, , Wissen¬
schaften und Künste " für sich alleinstehend im Budget aus¬
geführt sei, und glaube Redner , daß , wenn die Regierung
Vorschlägen sollte , die Sternwarte mit der Technischen
Hochschule in nähere Verbindung zu bringen , kein Grund
bestehe, sich heute schon dagegen zu binden , sondern alle
Veranlassung , etwaige Anforderungen zu Gunsten dieses
Instituts reiflicher und wohlwollender Prüfung zu unter¬
ziehen . Wenn der Abg . Friderich versichert habe , das¬
jenige , was beabsichtigt sei, sei ein Neubau , so sei dies
nach der Regierungsbegründung , welche davon spreche,
es sei das Gebäude in einem Zustande zu erhalten ,
welcher die fernere Benützung desselben zu den Zwecken
des Instituts ermögliche und den erforderlichen Schutz
für die kostbaren Instrumente biete , nicht der Fall .
Entweder müsse man das eine oder das andere wollen .
Wenn die Absicht bestehe , niemals eine Sternwarte zu
errichten , dann brauche man auch die kostbaren Instru¬
mente nicht aufzuheben . Deßhalb werde Redner sowie
reichlichere Mittel zu freierer Verfügung stünden , einem
Anträge auf Bewilligung des Aufwandes für einen
Neubau der Sternwarte zustimmen . Der Abg . Friderich
könne unmöglich Recht haben , daß mit einem Aufwand
von 16 OM M . ein Neubau erstellt werden könne , wo
die Regierung 160 OM M . verlangt habe , sollte aber
die Kommission das Geheimniß gefunden haben , eine An¬
forderung von 160000 M . unbeschadet des zu errei¬
chenden Zwecks auf 16 OM M . zu reduzircn , so könne man
ihr zu diesem Erfolg nur den herzlichsten Glückwunsch
darbringen .

Geheimerath I ) r . Nokk gibt seiner Freude darüber
Ausdruck , daß die Anforderung von 16 4M M . , welche
bestimmt sei , die kostbaren Instrumente vor dem Verder¬
ben zu schützen und das bestehende Gebäude in einem
derartigen Stand zu erhalten , daß wenigstens die Arbei¬
ten in demselben in bescheidener Weise weitergeführt wer¬
den könnten , die Zustimmung der Kommission und auch
im Hause Anerkennung gefunden habe . Nur gewisse
Arbeiten könnten in einer so beschränkten Sternwarte ,
wenn Redner für den bestehenden Bau diese Bezeichnung
überhaupt gebrauchen dürfe , vorgenommen werden . Auch
die Regierung hätte die räumliche Verbindung der Stern¬
warte mit der Technischen Hochschule, welche, da der der¬
zeitige Astronom gleichzeitig Professor an der Hochschule
sei , in Personeller Beziehung bereits bestehe , für wün¬
schenswert !) erachtet . Der ursprüngliche Plan habe dem
entsprechend die Errichtung einer Sternwarte auf einem
hinter der Technischen Hochschule gelegenen , von Seiner
Königlichen Hoheit dem Großherzog allergnädigst zur
Verfügung gestellten Terrain in Aussicht genommen .
Allein schon damals hätten sich die Techniker aus ähn¬
lichen Gründen gegen den gewühlten Bauplatz ausge¬
sprochen , aus welchem heute das Gutachten der Baudi¬
rektion die von der verehelichen Kommission vorgcschlagenes
Verbindungsweise für unannehmbar erkläre , lieber die
Zukunft wolle Redner sich nicht anssprechen , er hoffe,
daß einmal in Bezug aus die Sternwarte ein Beschluß
gefaßt werden möge , welcher sich nicht von vornherein
ablehnend zeige.

Der Präsident schließt die Diskussion .
Berichterstatter Abg . Fieser bezeichnet die Mißver¬

ständnisse , von welchen die Gegner der Motive des Kom¬
missionsantrags bei ihren Ausführungen geleitet worden
seien , vielleicht als einen Fehler der Berichterstattung .
In der That hanvle es sich, wie der Abg . Friderich rich¬
tig ausgeführt habe , um einen vollständigen Neubau . Der
Thurm werde um 2 Meter breiter im Durchmesser und
höher aufgesührt , auf demselben ein neues eisernes Ge¬
stell errichtet . Eine Heizungseinrichtung , welche bisher
nur äußerst mangelhaft bestanven habe , werde vollkom¬
mener neu eingerichtet . In dem Anbau seien ein Arbeits¬
zimmer mit Kollegienraum für den Professor und ein
solches für den Assistenten vorgesehen . Wenn von gegne¬
rischer Seite heute mit solcher Betonung gegen die Mo -
tivirung des Kommissionsantrags ausgetreten worden sei ,
so sei dies ein wohlfeiles Vorgehen und es würde , falls
von Redners Seite ebenso akademisch vorgegangen wer¬
den wollte , dieses Auftreten Grund genug abgeben , ein¬
fach auch diese Anforderung abzulehnen . Denn wenn
heute für Verbesserungen 16 OM M . aufgewenvet wür¬
den und , wie der Abg . Kiefer wolle , das nüchstemal trotz¬
dem ein Neubau bewilligt werden sollte , so hieße das
einfach , die Mittel des Landes zum Fenster hinauswerfen .
Wenn aber der Abg . Kiefer glaube , daß mit einem Auf¬
wand von 160000 M . eine Sternwarte erstellt werden
könnte , welche mehr zu leisten vermöge , als das gegen¬
wärtige Institut , so wisse der Abg . Kiefer nicht, was die
großen Institute dieser Art gekostet hätten . Es habe die
Kommission ebenso viel Interesse für die Astronomie und
wisse sie deren wissenschaftliche Bedeutung nicht minder
zu schätzen wie die Gegner , allein sie sei sich ebenso sehr
ihrer Pflicht bewußt , mit den Mitteln des Landes haus¬
zuhalten . Darum lasse ihn auch der von den Gegnern
gemachte Vorbehalt kalt , denn es habe in dieser Frage
die Kommission ohne Abneigung gegen das Institut als
solches gethan , was jetzt und in Zukunft das Interesse
des Landes erheische.

Abg . Kiefer macht die persönliche Bemerkung , daß es
ebenso überflüssig wie unberechtigt erscheine , wenn der
Abg . Fieser das letzte Wort , das ihm als Berichterstatter
zustehe , dazu benutze , einem Redner den Vorwurf zu
machen , als wolle er das Geld des Landes zum Fenster
hinauswerfen und als ob er gar keinen Begriff habe ,
welche Mittel eigentlich für den Bau einer Sternwarte

Abg . Fieser bestreitet , dem Abg . Kiefer vorgeworsen
zu haben , er wolle das Geld des Landes zum Fenster
hinauswerfen , er habe nur gesagt , die Budgrtkom
Mission müßte sich vvrwerfen , das Geld zum Fenster
hinausznwerfen , wenn sie auf dem cineuLandtag 16 OOOM.
für die Verbesserung der bestehenden Sternwarte geneh¬
migte , um auf dem nächsten Landtage für den Neubau
einer solchen 160 MO M . zu bewilligen .

Der Präsident erklärt für unrichtig , wenn der Abg .
Fieser dem Abg . Kiefer die Aeußerung in den Mund ge¬
legt habe , als sb der Abg . Kiefer die Genehmigung des
Neubaues einer Sternwarte schon auf dem nächsten Land¬
tag für geboten erklärt habe , derselbe habe vielmehr nur
die Losung dieser Frage in einer künftigen Tagung als
wünschenswerth bezeichnet.

Der Kommissionsantrag wird hierauf vom Hause au
genommen .

Petition mehrerer Laudwirthe des Amtsbezirks Psullen -
dorf um Befreiung d ? s zum Hausgebrauch ge¬
brauten Bieres von der Besteuerung . Der Re¬
ferent Abg . Gerber stellt namens der Pelitionskommis
sion den Antrag auf empfehlende Ueberweisung der
Petition an Großh . Regierung zur Kenntniß nah me .

Abg . v . Schmids selb befürwortet warm die Wünsche
der Petenten ; daß dieselben auf einem wahren Bedürf¬
nisse begründet seien, dafür spreche ihre stete Wiederkehr .
Die steuertechnischen Bedenken , welche die Regierung bis¬
her zu einer ablehnenden Haltung veranlaßt hätten , ver¬
möchten nicht zu bestehen . Redner wolle darauf Hinweisen,
daß in einer ähnlichen Frage der Weiusteuerordnung vor
zwei Jahren der Antrag auf Befreiung des aus gekauftem
Material im Hause bereiteten Getränkes gleichfalls der
Regierung empfehlend überwiesen worden sei. Wenn in
einem vorliegenden Obereinnehmereibericht gesagt werde ,
daß da . wo die Bevölkerung das Material zur Bereitung
eines entsprechenden Getränkes nicht habe , sie solches
kaufen möge , so enthalte dies eine große Härte . Viel¬
mehr würde auf solchem Wege die Bevölkerung zum
Wirthshausbesuch gedrängt , da sie in vielen Fällen über
die Mittel zur Beschaffung des Materials zu einem selbst¬
bereiteten Haustrunk nicht verfüge , eine Eventualität , die
der Staat vor allen Dingen vermeiden sollte . Redner
bitte daher um Annahme des Antrags der Kommission .

Ministerialrath Lewald bedauert , daß er trotz des
den Wünschen der Petenten von der Kommission entgegen - -
gebrachten Wohlwollens eine Berücksichtigung der Petition
seitens Großh . Regierung in Aussicht zu stellen nicht in
der Lage sei . Einmal handle es sich hier um eine Sache
von minimaler Bedeutung , deretwegen eine Aenderung
der Gesetzgebung nicht am Platze sei. Die in Frage
stehende Haustrunkbereitung komme überhaupt nur in 2
Amtsbezirken , Meßkirch und Pfullendorf , vor , dort werde
von nur 21 , hier von nur 13 Landwirthen Bier für den
Hausbedarf gebraut . Auch die Höhe der gezahlten
Steuerbeträge sei eine geringfügige ; wenn die Möglich¬
keit, daß die Biersteuer für den Haustrunk sich im Jahre
auf 120 bis 130 Mark belaufe , zugegeben werden könne,
so sei doch thatsächlich ein so hoher Steuerbetrag in den
letzten Jahren von keinem der Petenten bezahlt worden .
Das aber sei eine gewagte Schlußfolgerung , wenn die
Kommission annehme , gerade die Steuer sei daran Schuld ,
daß diese Art der Haustrunkbereitung nicht mehr in Auf¬
nahme komme, vielmehr habe dies vermuthlich einen ganz
anderen Grund . Es sei wohl an sich eine verfehlte Sache ,
daß die Laudwirthe mit ihren mangelhaften Betriebsein¬
richtungen dem Bierbrauer ins Handwerk pfuschen , und
würden die Petenten ihren Haustrunk wahrscheinlich , besser
und bei richtiger Berechnung auch wohlfeiler beim Bier¬
brauer kaufen . Man müsse also nicht durch Gewährung
eines Steuerprivilegiums die Entwicklung einer Produk¬
tion begünstigen , welche vom vvlkswirthschaftlichen Stand¬
punkte aus gar nicht zu wünschen sei. Wenn sodann ans
das Privileg der Weinproduzenten hingcwicsen und die
Steuerbefreiung des zum Hausgebrauch bereiteten Bieres
als eine Forderung der ausgleichenden Gerechtigkeit be¬
zeichnet werde , so wolle dem gegenüber Redner auf die
hier obwaltenden wesentlichen Unterschiede des Näheren
nicht eingehen und nur erklären , daß eine Gesetzesvorlagc
vorbereitet sei und , sofern solche die Allerhöchste Geney
migung erhalte , dem Hause in Bälde zugehen werde ,
welche die Steuerbefreiung des aus gekauftem Material
für den Hausbedarf bereiteten Weines bezwecke (Beifall .
Wenn diese Vorlage Gesetzeskraft erlange , so seien auch
die Landwirthe der Bezirke Meßkirch und Pfullendorf in
der Lage , sich aus gekauftem Obst einen steuerfreien
Haustrunk zu bereiten , und liege gar kein Grund mehr vor ,
auch das Bierbrauen frei zu geben . Endlich habe die
Kesselsteuer wchl die längste Zeit bestanden und sei der
Uebergang zur Braumalzsteuer nach Ansicht der Großh .
Regierung nnr noch eine Frage der Zeit , dann aber falle
der einzige triftige Grund dahin , den die Petenten für
sich anführen können , daß sie nämlich für ihr geringes
Weißbier eine ver hältnißmäßig zu hohe L -teuer entrichten .
Auch aus diesem Grunde empfehle es sich nicht, jetzt noch
eine Aenderung der bestehenden Gesetzgebung vorzu¬
nehmen , und sei Redner hiernach beauftragt , zu erklären ,
daß die Großh . Regierung nicht beabsichtige , der vor¬
liegenden Petition eine Folge zu geben .

Der Referent Abg . Gerber bittet demgegenüber um
Annahme des Kommissionsantrages .

Der Antrag der Kommission wird hierauf mit allen
gegen 12 Stimmen abgelehnt und erklärt der Präsi¬
dent , daß die Petition , da ein Gegenantrag nicht ge¬
stellt sei , all acta gehe.

Petition der Gemeinden des vormaligen Amtsgerichtsbc -

zirks Gerlachsheim um Wiederherstellung des Amts¬
gerichts Gerlachsheim . Berichterstatter Abg . Sieber .
Antrag der Kommission auf Ueberweisung der Petition



Abg . Gerber wendet sich gegen die Maßrege ! der Auf -
Hebung der Amtsgerichte im Jahre 1872 . Dieselbe habe dem
Staate nichts genützt,die betroffenenGerneinden benachtheiligt
und die Staatskasse geschädigt . So habe auch die Stadt
Gerlachsheim seit Jahren unter den Nachtheilen gelitten ,
welche die Aufhebung des Amtsgerichtes dort nach sich
gezogen , und könne ihr jetzt, wo die Wiedererrichtung
dieses Amtsgerichtes in Frage stehe, ein größeres Opfer
wie der in Aussicht gestellte Beitrag von 10000 M .
uicht wohl zugemuthet werden . Wenn es aber , wie die
Betheiligung sämmtlicher Gemeinden — mit Ausnahme
von zweien , welche ihre eigenen Absichten hätten — an
der vorliegenden Petition beweise , für den Bezirk vor -
theilhaft sei , daß das Amtsgericht Gerlachsheim wieder
errichtet werde , dann müsse dies auch für die Staatsbe¬
hörde vortheilhaft sein. Redner befürwortet die Annahme
»es Kommissionsantrags .

Ministerialrath Or . v . Ja ge mann : Da die Regierung
die Gemeinde Gerlachsheim früher schon förmlich verbe -
schieden habe , wolle Redner auf die Gründe jenes Be¬
scheids etwas näher eingehen . Dies schließe nicht aus ,
daß , wenn das Hohe Haus dem Anträge auf Ueber -
weisung der Petition an die Regierung zur Kenntnißnahme
stattgeben sollte, eine nochmalige weitere Prüfung dieser
Frage stattfinde . Damals sei die Sache so gelagert ge¬
wesen, daß es nach dem übereinstimmenden Urtheil der
einvernommenen Behörden des Amtsgerichts und Bezirks¬
amts Tauberbischofsheim , sowie des Landgerichts Mos¬
bach weder als ein Bedürfniß der Rechtspflege noch als
in wirthschaftlicher Beziehung erforderlich . erschienen sei ,
daß ein Amtsgericht in Gerlachsheim sich

'
befinde . All¬

gemein sei Tauberbischofsheim als der geeignetere Ge¬
richtssitz bezeichnet worden , und wenn früher die mangel¬
hafte Bahnverbindung zwischeistGerlachsheim und Tauber -
bischossheim beanstandet worden sei, so habe dem die
Eisenbahnverwaltung durch Einschreibung eines Morgen -
zuges abgeholfen . Um Gerlachsheim zu heben , sei das
aufgehobene Notariat wieder errichtet und der L >itz der
Taubstummenanstalt dorthin verlegt worden . Auch Hütten
sich die Gemeinden der Umgegend bis zum Jahre 1885
der Petition der Stadt Gerlachsheim nicht angeschlosfen ,
wie denn auch die Bezirksbeamten in Tauberbischofsheim
bis zu diesem Zeitpunkt niemals eine Klage darüber ge¬
hört hätten , daß sich der Gerichtssitz in Taubcrbischofs -
heim befinde , im Gegentheil sei denselben gerade in den
betheiligten Hauptorten trotz späterer Unterschrift der
Petition versichert worden , sie hätten kein Interesse an
der Sache . Einige Gemeinden seien eher geneigt gewesen,
sich einer Petition zu Gunsten Lauda 's anzuschließen .
Darum scheine Redner auch jetzt die Mitunterschrift der
Petition zu Gunsten der Stadt Gerlachsheim durch die
Gemeinden der Umgegend eher ein Akt der Gefälligkeit
zu sein, als daß der derzeitige Zustand beschwerlich em¬
pfunden würde . Redner macht noch auf die finanzielle
Seite der Sache aufmerksam , indem die Wiedererrichtung
des Amtsgerichts zu Gerlachsheim einen kostspieligen
Neubau bedingen würde , dem gegenüber der seitens der
Stadt in Aussicht gestellte Beitrag von 10000 M . durch¬
aus minim erscheine. Ferner sei zu bedenken, daß in
Tauberbischofsheim erst vor wenigen Jahren fämmtliche
Gebäulichkeiten für die Bedürfnisse eines Amtsgerichtes
mit mehreren Richtern neu hergerichtet worden seien .
Redner stellt übrigens erneute Prüfung der Sache in
Aussicht, falls dem Ueberweisungsantrage der Kommission
fiattgegeben werden sollte .

Der Kommissionsantrag wurde hierauf angenommen .
Petition der Gemeinde Neckargem ünd um Wieder¬

herstellung ihres Amtsgerichts . Berichterstatter Abg .
Blankenhorn . Antrag auf Ueberweisung der
Petition an Großh . Regierung zur Kenntnißnahme .

Ministerialrath Or . v . Jagemann : Es habe die Großh .
Regierung den Gegenstand der vorwürfigen Petition schon
in früheren Jahren geprüft und der Gemeinde Neckar¬
gemünd einen ablehnenden Bescheid , mit ausführlichen
Gründen belegt , zugehen lassen . Wenn auch der absolute
Geschäftsstand mit den Zeiten wechsle , so sei doch das
relative Verhältniß kein derartig verschiedenes , daß nicht
Schlüsse daraus gezogen werden könnten . Es stelle sich
aber die Verhältnißzahl der aus dem ehemaligen Amts -
gerichtsbezirk Neckargemünd erwachsenden Geschäfte zu
den bei dem Amtsgerichte Heidelberg überhaupt anhängi¬
gen in Civilsachen wie 1 : 8, in Strafsachen gar wie 1 : 10,
also jedenfalls nicht so , daß die Versetzung eines der
Richter in Heidelberg nach Neckargemünd durchgesührt
werden könnte . Indem die Gemeinde Neckargemünd rich¬
tig erkannt habe, daß die Wiederherstellung ihres Amts¬
gerichtsbezirkes in dem früheren kleinen Umfange nicht
wohl thunlich sei , habe sie das Bestreben kundgegeben ,
die nördlich von Neckargemünd gelegenen Gemeinden
Schönau , Heiligkreuzsteinach u . s . w . heranzuziehen . Diese
Gemeinden Hütten aber dringend gebeten , sie von dem
Amtsgerichtsbezirke Heidelberg nicht loszulösen , wie denn
auch die Gemeinden des ehemaligen Amtsgerichtsbezirks
Neckargemünd selbst mehr ein Interesse an der Verbin¬
dung mit Heidelberg hätten , und scheine es Redner nicht,
daß hier ein Zwang gerechtfertigt wäre . Schließlich fehlees aber auch an einem Dienstgebäude . Anlangend das
Gefängniß , so habe der Staat im Jahre 1883 der Ge¬
meinde , um sich entgegenkommend zu erweisen , dasselbe
zu einem sehr niedrigen Preise überlassen und habe die
Gemeinde in demselben eine Schule eingerichtet . Alles
dies schließe freilich nicht aus , den Gegenstand nochmals
reiflicher Prüfung zu unterziehen , falls die Petition der
Regierung zur Kenntnißnahme überwiesen werden sollte .

Abg . Strübe hält es für keine angenehme Anfgabe ,eine Sache zu vertreten , welcher schon zum Voraus das
Todesurtheil gesprochen . Und doch könne man es einer
Gemeinde nicht übel nehmen , wenn sie immer und immer

andere durch die Wegnahme so vieler Staatsstcllen cm- §
pfindlich getroffen und der durch die Aufhebung des l
Amtsgerichts der letzte Halt entzogen worden sei . Früher
hätten der Gemeinde wenigstens andere Mittel zum Em -
porkommen zur Seite gestanden , die äußerst belebte Ver¬
kehrsstraße , an der Neckargemünd gelegen , sei zufolge
des Baues der Eisenbahn verödet , hie besten Theile der
ohnedies geringen Gemarkung seien der Anlage der
großen Eisenbahnlinien zum Opfer gefallen . Neckar¬
gemünd habe durch die Eisenbahn nichts gewonnen , nur
viel verloren . Große Gewerbsthütigkeit , Industrie bestehe
nicht, die wirthschaftlichen Verhältnisse

'
hätten seit Jahren

die Tendenz , sich zu verschlechtern , die Steuerkapitalien
verringerten sich, die Armenlast wachse. Da sei es denn
dem früher viel besuchten blühenden Städtchen nicht übel zu
nehmen , wenn es für die Wiedererrichtug seines Amtsge¬
richts sich bemühe . Der Herr Regierungskommissär habe auf
die Schwierigkeiten der Konstruktion eines Amtsgerichts¬
bezirks hingewiesen und gemeint , man könne die Ge¬
meinden des Amtsgerichtsbezirks Heidelberg zu einer
Verbindung mit Neckargemünd nicht zwingen , demgegen¬
über behaupte aber Redner , daß die Interessen dieser
Gemeinden in nichts verletzt würden , wenn sie bezüglich
ihrer richterlichen Angelegenheiten auf Neckargemünd
verwiesen würden/und sei dies erst einmal geschehen, so
würden sie sich leicht dareinfinden . So ließe sich aber ein
Amtsgerichtsbezirk mit 16 000 Einwohnern konstruiren , der
einen Richter wohl zu beschäftigen vermöge . Was die
ökonomischen Verhältnisse betreffe , so sei nicht nur Redner
in Aussicht zu stellen in der Lage , daß die Gemeinde
Neckargemünd das ehemalige Amtsgefängniß unentgeltlich
zur Verfügung stellen werde , sondern sie habe die Bereit¬
willigkeit zu noch weiteren Opfern durchblicken lassen .
Redner möchte die vorgetragene Bitte der Gemeinde
Neckargemünd dem Hohen Hause sowohl wie Großh . Re¬
gierung warm ans Herz legen .

Abg . Mays empfiehlt gleichfalls den Antrag der Kom¬
mission und glaube er , dürfte sein Wort heute um so
eher ins Gewicht fallen , als er als Vertreter der Stadt
Heidelberg spreche, welche in der vorliegenden Frage an
sich das entgegengesetzte Interesse wie Neckargemünd ver¬
folgen müßte , die aber trotzdem den Wünschen der Nach -
bargcmeinde nicht eutgegentrete , weil sie am bestell die
Nachtheile zu taxiren wisse, welche derselben aus der
Aufhebung des Amtsgerichts erwachsen seien. Redner
sei von jeher für die Wiedererrichtung der aufgehobenen
Amtsgerichte eingetreten , und wenn sich in den Kreisen
dieses Hauses gleichfalls die Anschauung gebildet habe ,
daß die bezügliche Organisation vom Jahre 1872 ein
Mißgriff gewesen sei, so sehe Redner nicht ein , warum ,
wenn 8 dieser aufgehobenen Amtsgerichte wieder herge¬
stellt worden seien , dem letzten Dritttheil nicht dasselbe
Zugestündniß gemacht werden solle. Es sei bereits dar¬
gestellt worden , wie sehr zufolge der Aufhebung der
Staatsstellen und anderer Verhältnisse der Wohlstand
Neckargcmünds zurückgegangen und daß ein Ersatz für
das Entzogene uicht geschaffen worden sei. Allzu lange
lasse die Erfüllung einer Zusage auf sich warten , welche
der Herr Staatsminister beim Schluffe des Landtags von
1872 gegeben habe . Er habe damals gesagt , wenn zu
beklagen sei , daß durch die Vereinfachung in der Staats¬
organisation da und dort einzelne lokale Interessen ver¬
letzt werden müßten , so hoffe die Regierung doch , daß die
Nachtheile überall kleiner sein werden , als befürchtet
werde , und daß dieselben durch die eigene Thatkraft der
Betroffenen , deren Anstrengungen zum Ausgleich des
Schadens zu unterstützen die Regierung sich zur Pflicht
machen werde , in nicht ferner Zeit würden überwunden
werden . Redner hoffe, daß die Regierung , der übernom¬
menen Verpflichtung eingedenk, diese Gelegenheit , die In¬
teressen der Gemeinde Neckargemünd zu fördern , nicht
vorübergehen lasse, und daß sie die Bewohner von Neckar -
gemünd nicht mit Gewalt von Staatswegen in die Zahl
der leider immer mehr überhand nehmenden Mißver¬
gnügten drängen werde .

Ministerialrath Or . v . Jage mann will nur feststellen ,
daß es nicht angängig sei , aus der am Schluffe des
Landtags 1872 seitens der Regierung gegebenen Zusage ,
die aus eigener Thatkraft der Betroffenen hervor¬
gehenden Anstrengungen zur Ausgleichung des Schadens
auf andern Gebieten zu unterstützen , eine Verpflichtung
der Regierung zur Wiederherstellung der damals aufge¬
hobenen Amtsgerichte abzuleitcn . Jene Zusage , die Ge¬
meinden sonst in ihren Bestrebungen für das Gemein¬
wohl zu fördern , sei immer voll eingelöst worden und
werde immer eingelöst werden .

Nach Annahme des Kommissionsantrags erfolgte der
Schluß der Sitzung .

I Karlsruhe , 16 . April . 43 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer unter dem Vorsitz des Präsidenten
Lamey .

(Ausführlicher Bericht , vergl . NA 106 unseres Blattes .)
Berathuug des Gesetzentwurfs betr . die Fürsorge für

Beamte in Folge von Betriebsunfällen .
Zur Generaldiskussion führt der Berichterstatter , Abg .

Klein ( Wertheim ) , aus :
Der vorliegende Gesetzentwurf sei ein weiterer Bau¬

stein in dem großartigen Ausbau der sozialpolitischen
Gesetzgebung ; werde damit auch nur ein kleiner Schritt
weiter auf der betretenen Bahn gemacht, so werde dieser
doch für den Kreis derer , welchen die Fürsorge zu Theil
werden soll , ein segensreicher sein ; dieser Kreis sei ja
freilich ein sehr viel kleinerer als derjenige , welcher von
dem neulich berathenen Gesetze betr . die Unfallversiche¬
rung der land - und forstwirthschaftlichen Arbeiter erfaßt
werde . Der neue Gesetzentwurf habe seine Grundlage
in dem Unfallversicherungsgesetze vom 6 . Juli 1884 ,

mit Recht vorsichtig und mit Beschränkung der Versichc-
rungspflicht auf die Arbeiter in solchen Betrieben vor -
gegangen sei, deren Unternehmer früher dem Haftpflicht¬
gesetz unterworfen waren . Es sei dabei beabsichtigt ge¬
wesen , zunächst für die Arbeiter in diesen Betrieben ,
welche in Folge der Entwickelung der Industrie am meisten
gefährdet waren , die Unfallsürsorge gesetzlich zu regeln
und insbesondere die verderblich wirkenden Prozesse zwischen
Arbeitern und Arbeitgebern aus der Welt zu schaffen.
Durch jenes Gesetz seien außer den Arbeitern auch die
Betriebsbeamten , sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an
Gehalt 2000 M . nicht übersteigt , gegen die Folgen von
Betriebsunfällen versichert worden . Sehr bald habe eine
Ausdehnung der Versicheruugspflicht startgefunden , indem
auf Grund des Z 1 Abs. 8 des Unfallversicherungsgesetzcs
durch Beschlüsse des Bundesraths weitere gewerbliche
Baubetriebe in den Kreis der Unfallversicherung einbe¬
zogen wurden , während eine weit bedeutendere Erweite¬
rung des Umfangs der nach Maßgabe des Unfallversichc -
rungsgesetzes vom 6 . Juli 188 t versicherungspflichtigen
Betriebe das uuter 'm 28 . Mai 1885 erlassene Reichs -
gesetz über die Ausdehnung der Unfall - und Krankenver¬
sicherung — das sog . Ausdehnungsgesetz — herbeigcführt
habe . Die Gesetzgebung habe indeß auch hierbei nicht
lange stehen bleiben können und in der Erwägung , daß
auf dem Gebiete der Land - und Forstwirthschaft dieUn -
sallgefahr kaum geringer sei als in der Industrie und daßdie große Zahl der in ersterer beschäftigten Personen ihre
Zurücksetzung gegenüber den Arbeitern der Industrie immer
mehr empfinden und dadurch einen übermäßigen Zudrang
zu der Beschäftigung bei derselben veranlassen müßten , zuder Unfall - und Krankenversicherung der in den land -
und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Perso¬
nen vorschreiten müssen , Gesetz vom 5 . Mai 1886 ; an
dieses Gesetz habe sich sodann noch das Reichsgesetz vom
11 . Juli 1887 betr . die Unfallversicherung der bei Bau¬
ten beschäftigten Personen , sowie das vom 13. Juli 1887
betr . die Unfallversicherung der Seeleute und anderer bei
der Seeschifffahrt betheiligten Personen angeschlossen. Inallen diesen Gesetzen aber mache sich ein vorsichtiges all -
mäliges Fortschreiten auf der durch die vorangegängenen
Gesetze geschaffenen Grundlage , ein Erfassen immer wei¬
terer Betriebe und größerer Personenkreise durch die Un¬
fallversicherung bemerkbar . Habe hiernach die sozialpo¬
litische Gesetzgebung eine für die Arbeiter sehr günstige
Entwickelung genommen , so gelte nicht das Gleiche hin
sichtlich der Betriebsbeamten ; für diese sei dieselbe
vielmehr längere Zeit stehen geblieben . Das Unfallver¬
sicherungsgesetz erstrecke sich neben den Arbeitern nur auf
solche Betriebsbeamte , deren Arbeitsverdienst an Lohnoder Gehalt 2000 M . im Jahr nicht übersteigt uyd ge¬
statte , durch statutarische Bestimmung die Versicherungs¬
pflicht auf Betriebsbeamte mit höherem Jahresarbeits¬
verdienst auszudehnen , während auf Beamte , welche in
Betriebsverwaltungen des Reiches , eines Bundesstaates
oder Kommunalverbandes mit festem Gehalt und Pensions¬
berechtigung Hngestellt sind , das Unfallsersicherungsgesetz
keine Anwendung finde . Da das sog . Ausdehnungsgesetz
hieran nichts geändert , so seien bis heute die Betriebs¬
beamten sehr viel schlechter gestellt als die Arbeiter , da
die Unfallversicherung für sie nur Platz greife , wenn siein unfallversicherungspflichtigen Betrieben ohne festen
Gehalt und ohne Pensionsberechtigung beschäftigt
sind und entweder ein Jahreseinkommen von höchstens
2000 M . beziehen oder bei höherem Jahreseinkommen
durch besondere statutarische Bestimmung der Versiche-
rnngspflicht unterworfen sind , während allen anderen
in unfallvcrsicherungspflichtigen Betrieben beschäftigten
Reichs -, Staats - und Gemeindebeamten — abgesehen von
der unzureichenden Hilfe durch das Haftpflichtgesetz und
etwaigen Schadensersatzforderungen auf civilrechtlichem
Wege — ein Rechtsanspruch auf Fürsorge für eine durch
Betriesnnfall im Dienste erfolgte Dienstunfähigleit nur
nach Maßgabe ihrer Pensionsansprüche zustehe .

Die hiernach gebotene Abhilfe habe denn auch den
Reichsbcamten das Gesetz vom 15 . Mürz 1886 , betr .
die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldaten¬
standes in Folge von Betriebsunfällen , gebracht ; durch
dieses Gesetz sei für die Beamten der Reichscivilverwal -
tuug , des Reichsheeres und der Marine und für die
Personen des Soldatenstandes , welche in reichsgesetzlichder Unfallversicherung unterliegenden Betrieben beschäftigt
sind , eine Unfallversicherung gesetzlich durchgeführt und
für die Staats - und Kommunalbeamten der
Bundesstaaten die erforderliche reichsgesetz¬
liche Basis für eine solche geschaffen worden .
Alan habe dabei an dem Gesichtspunkt festgchalten , daß
sich das Gesetz darauf beschränken solle , die bisher vor¬
handene Ungleichheit zwischen den nach dem Unfallver¬
sicherungsgesetz versicherten Arbeitern und den dieser
Wohlthat nicht theilyaftigen Beamten zu beseitigen ,nicht aber darüber hinaus eine Fürsorge für weitere
Kreise eintreten zu lassen, welche mit der bisherigen Un¬
fallversicherung außer Zusammenhang stehen. Das ge¬nannte Reichsgesetz vom 15 . Mürz 1886 beziehe sich nun ,
abgesehen von den dem Heere oder der Marine unge¬
hörigen Personen , nur auf Beamte des Reiches , gestatteaber in Z 12 den Bundesstaaten und Kommunalverbän¬
den , für ihre Beamten und deren Hinterbliebenen durchdie Landesgesetzgebung oder durch statutarische Festsetzung
gegen die Folgen eines im Dienste erlittenen Betriebs¬
unfalles Fürsorge zu treffen ; es verstehe sich nun von
selbst , daß die Bundesstaaten und Gemeinden dem Vor¬
gänge der Reichsgesetzgebung hinsichtlich der Fürsorge
für ihre Beamten zu folgen haben, wie dies denn auchbereits in Preußen , Sachsen und Hessen geschehen und
für Elsaß -Lothringen beabsichtigt sei, während für Baden
der vorliegende Gesetzentwurf das Gleiche bezwecke ; der -



Länder auf 's engste dein Reichsgesetze vom lö . März
1886 an und stimme mit dem preußischen Gesetze bis
auf wenige Abweichungen wörtlich überein. Habe man
es hier mit einem nicht gerade einfachen Gesetzgebungs -
Werke zu thun, so handle es sich andererseits nicht um
ein versuchsweises Vorgehen, sondern um ein Nachfolgen

auf dem Wege , auf welchem uns bereits das Reich und
andere Bundesstaaten vorausgegangen seien . Indem Red¬
ner bezüglich der Bestimmungen in den einzelnen Artikeln
des Entwurfes auf die Ausführungen zu denselben in der
Regierungsbegründung und dem Kommissionsberichte ver¬
weise, bitte er das Hohe Haus, dem Beschlüsse der Hohen

Ersten Kammer bcizutreten und den Gesetzentwurf un-
> verändert anzunehmen
! Wie bereits berichtet , geschieht dies ohne weitere Dis-
! kussion. (Fortsetzung siehe Hauptblatt.)

Ni-rontnwftlich« Redakteür : Wilhelm Harder in kkarldrird-.

Handel und Verkehr .
Handelsberichte.

( Die New -Aorker Germania Lebensversicherungsgcsell -
schaft) veröffentlicht in heutiger Nummer , daß sie für die Zu¬
kunft alle einfach Wehrpflichtigen , sowie Militärbeamtcn des
Deutschen Reiches , Oesterreichs und der Schweiz auch gegen
Kriegsgefahr ohne Extraprämie mit versichert . Das
Kricgsrisiko von Berufssoldaten wird gegen eine obligatorische
Extraprämie von 30,0» der Versicherungssumme pr» » ,»><>, zahl¬
bar während der Dauer der aktiven Dienstzeit , künftighin mit
übernommen. In einem Zirkular weist die Gesellschaft des Wei¬
teren nach , daß sie namentlich mit Rücksicht auf ihre , durch einen
daaren Ueberschuß von über 4 Millionen Mark dokumentirte
günstige Lage , sowie durch den hohen Betrag ihrer alljährlichen
Dividende , in die Lage gesetzt in , die wichtige Acndeeung mit
voller Ruhe vorznnehmen. Es ist dies um so mehr der Fall , als
ihre europäischen Versicherten sich überwiegend in den Altern be¬
finden , welche den letzten Jahrgängen der Landwehr und dem
Landsturm angebören. Sie beweist ferner, daß für sie die Maß¬

regel weit unbedenklicher ist , als für jede nur in Deutschland
thäkige Gesellschaft , da ihre Versicherten in zwei Welttheilen
wohnen und daher schlimmsten Falls nur zu sehr kleinem Theil
der Kriegsgefahr ausgesetzt sein werden . Die jetzige Reform
schließt sich der im Jahre 1886 eingeführten Unanfechtbarkeit der
Police an und die New-Aorker Germania gewährt in ihren nun¬
mehrigen Versicherungsbedingungen den Versicherten ein noch
höheres Maß von Freiheit , wie cs bislang eingeräumt wurde.

Köln , 18. April . Weizen , fremder , Woo 18 . 75 , diesiger ,
loco 17.50, per Mai 18.—, per Juli 18.40 . Roggen , fremder
loco 14.25 , hiesiger , >«oo 13.50 , per Mai 13. 10, per Juli 13 .20 .
Rüböl , per 50 kg , loco 25 .50 , per Mai 24 20, Per Oktober
per 100 Kg 48.80 . Hafer,' hiesiger , >»eo 13 .50 .

Bremen , 18 . April . Petroleum -Markt . Schlußbcricht. Stan¬
dard white loco 6 .25 . Fest .

Pest , 18 . April . Weizen fest , per Frühjahr 7 . 19 G . , 7 .21
B . , per Herbst 7.38 G . , 7 .40 B . Hafer, per Frühjahr 5. 18
G . , 5 .22 B . , per Herbst 5 .40 G . , 5 . 42 B . Mais per Mai -Juni
6.29 G „ 6 .31 B . Kohlreps — . Wetter : prachtvoll.

Antwerpen , 18. April . Petroleum -Markt . Schlußbericht.

Raffinirtes , Type weiß , disvon . 16^ , per April 16 '/° , Per
Mai 16V» , per September - Dezember 16^ . Fest . Amerika« .
Schweineschmalz, nicht verzollt, dispon . , 92^ Frcs .

Paris , 18. April . Rüböl per April 52 .75, per Mai 53 .—,
per Mai - Auguit 53 .50, per Septbr . -Dezember 54 . 70. Steigend .
— Spiritus per April 44 .75 , per Septbr . -Dezbr. 43 .25 . Nach, .
Zucker, weißer , dispon . , Nr . 3 , per April 38 .75, Per Okt . -Januar
36 . 10. Träge . — Mehl , 12 Marques , per April 54 . — . per
Mai 53 .25 , per Mai -Aug . 53 . — , per Sept . -Dczbr. 52 .60 .
Still . — Weizen ver April 24 25 . per Mai 24 .25 , per Mai -
Aug . 24 .25 , per Septbr . - Dez. 23 50. Still . — Roggen per
April 14 .60 , per Mai 14.50 , per Mai - Aug 14.80 , »er
Sept . -Dczbr. 15. —. Still . — Talg 62 .— . Wetter : schön.

New - Park , 17 . April . ( Schlußkurse. ) Petroleum in Net»-
Aork 7"

z , dto . in Philadelphia 7 ",, , Mehl 3 .20 , Rother Winter -
weizen 0.94^2, Mais (New) 70 , Zucker fair restn . Musco » .
4" /„ , Kaffee , fair Rio 14 ^4 , Schmalz (Wilcox) 7 .9« , Getreide-
frachl nach Liverpool nom.

Baumwolle -Zufuhr vom Tage 4 000 B . , dto . Ausfuhr »ach
Großbritannien 1000 B . , dto . nach dem Eontinent 3000 .

Feste .Reduttwnsverhättnihe: 1 Thlr .
— LS Rink. 1 Gulden ö. W.

- s Rmr., 7 Gulden südd. und holländ .
L Rink ., 1 Franc — 80 Pfg. Frankfurter Kurse vom 18 . April 1888. i Lira — so Pfg., I Pfd. — 2V Rmk., 1 Dollar - 4 Ruck. 2» Pfg., I vtlo «r,

< ruLel — » Rmk. 20 Pfg . , I Mark Bank« I Rmk. L0 Pf ,
StaatSpapiere .

Baden 4 Obligat , ff . 103
„ 4 „ M . 105
„ 4 Obl . v . 1886 M . 107,

Bayern 4 Oblig . M . 106
Deutsch ! . 4 Reichsanl . M . 107

„ 3Vs 101
Preußen 4 °

<>Consols M . 107,
„ 3 ' /. kons . St .-Anl .M . IOI

Wtbg . 4>
2 Obl 78 79M . 105

„ 4 Obl v . 75,80 M . -
Oesterreich 4 Goldrente fl . 88

„ «^ Silberr . fl . 64
„ 4^ Papierr . fl- 62.

! Serbien 5 Goldrente 77,
80 ! Schweden 4 in M . —,

.20 ! Span . 4 Ausländ . Rente 67,
20 ! Schw . 4°/oBernv . 1885Fr . 102 ,
30

,60
.10

7̂0
,90

50
20
40
,60
50

5 ibapierr . v . 1881 74,
Ungarn 4 Goldrente fl . 77
Italien 5 Rente Fr . 95 ,
L"/o Rumänische Rente 92 . —
Rumänien 6 Obl . M . — —
Rußland 5 Obl . v . 1»62 ^ 91 .90

„
' 5 Obl . V. 1877 M . 95 .70

„ 511 Orientanl .P -R . 50 .60
„ 4 Cons- v - 1880 R . 77.40

Egypten 4 Unis. Obligat . 79
Bank-Aktie«.

4 '/z Deutsche R .-Bank M . 134
1 Badische Bank Thlr . 108
5 Basler Bankverein Fr . 146,
4 Darmstädter Bank fl . 138 ,
4 Disc .-Kommand. Thlr . 188
5 Franks. Bankver. Thlr . —,
5 Oest . Kreditanstalt st . —,
4 Rhein . KreditbankThlr . 118,
5 D . Effekt - u . Wechsel-Bk.

40"/g einbezahlt Thlr . 115 ,
Eis euv ahn -Aktie « .

4 Heidelberg -Speier Thlr . 36
4 Hess. Ludw .-Bahn Thlr . 101 ,
4 Meckl . Frdr .-Franz M . 139
4 '/. Pfälz . Max -Bahn fl . 131,
4 Pfälz . Nordbahn fl . 104 .
Elisabeth Pr .-Akt . fl.

,— !Etis . ll .Em .8inz-B .Slbr .fl . —.— 6 SouthernPacificofT .M .
,— 4 Gotthardbahn Fr . 115,30 5 Gotthard IV Ser . Fr .
,70 5 Böhm . West-Bahn fl . 239 '

« 4 „ ,
,— >5 Gal . Karl -Ludw .-B . fl . 4 Schweiz. Central
.80 5 Oest .Franz -St . -Bahn fl . — . — 5 Süd -Lomb . Prior , fl.

5 Oest .Süd -Lombard fl. 58 ^ !3 Süd -Lomb . Prior . Fr .
60 5 Oest .Nordwest fl . 126 .— .5 Oest .Staatsb .-Prior . fl.- j5 „ „ Uit .8 . fl . 131 . - 3 dto . I— VIIIN . Fr .
10 5 Rudolf fl. 114 /̂, 3Livor . Iüt .<1,viu . 02 Fr .
80 , Eisenbahu - Priorntätcn . >5 Toscan . Central Fr .
404 Elisabeth steuerfrei fl. 101 .20 5 Westsic .Eisb .1M0stfr.Fr .

67 . 10 Pfandbriefe .

4Mein .Pr .Pfdbr .Thlr . 100 123 .20
ZOldenburgerThlr . 40 132 .10

250 109 .50

!4RH . Hyp.-Bk.-Pfdbr .
107 . — !5 Preuß .Cent.-Bod .-Cred.

85 .70 ! verl. ällOM .
83 . 20 4 dto . „ L100M .

— !5 Mähr . Grenz -Bahn
— !5 Oest .Nordwest-Gold-
50 ! Obl . M .

5 Oest .Nordw . I-ir . A. fl.
80ch Oest.Nordw . l-it. 8 . fl.

>4 Vorarlberger fl. 74 .40 !4VzOest .B .-Crd . -Anst .fl.
90 3 Raab -Oedenb.Ebenf . Gold Ruff .Bod .-Cred.S .Ä .
90 steuerfrei M . 66 80 4°/,Süd -Bod .-Cr .-Pfdb . 102 .10
— 4 Rudolf (Salzkg 'it ) i .Gold § Verzinsliche Loose .
50 steuerfrei 100,30 3 'OCöln-Mind .Thlr . 100 134 . 10
80 6 Buffalo N . -U . u . Phil . ' 4 Bayrische „ 100 136 .90

Conf . Bonds —.— 4 Badische . 100 -

95 .30
269 —

293,50
208 —

Dollars in Gold 4 . 1«
20 Fr .-St . is .W
Souvereigns 1.0 . 2»
Obligationen »nd Jndntzrte

Aktien .
«Karlsruher Obl . v . 187» — . —
«Mannheimer Obl . —
«Freiburg . —
«Konstanzer „ —
Ettlinger Spinnerei » . Zs . 131 .—
Karlsruh .Maschinenf. dto . 134 .—
Bad . Zuckers., ohne Zs . »2 . 5«

«Oesterr.v . 1854fl ,
!5 . V. 1860 . 500 110 .30
!«Raab -GrazerThlr . 100 97 .70

Unverzinsliche Loose
! per Stück.
Brauns chw .Thlr .20-8oos e
Oest .fl.100-8oose v . 1864
Oesterr.Kreditloosefl. 100

von 1858
Ungar .Staatsloose fl. 100
Ansbacher fl . 7- Loose ,
Augsburger fl . 7-Loose
Freiburger Fr . 15-8oosc
Mailänder Fr .10-8oos e
Meininger fl . 7-Loofe
Schwed. Thlr .-10-Loose

Wechsel und Sorte «. ! 5
Paris kurz Fr . 100 80 .55 !
Wien kurz fl. 100 159,95 ! ReichsbankDiscont
Amsterdam kurz 100 fl . 169 . IO! Frankf .Bank .Discout
London kurz 1 Pf . St . 20 .36 Tendenz : —.

Zuckers.,
31 .60 ! 3 "/vDeutsch .Phön,20 "/oEt . ISO. —
27 .20 4 Rh . Hypoth.-Bank 50 ° ,
33 . — bez . Thl . 125 .»«
15.80 5 WestcregelnAlkali 15» . —
24 .20 5 Hyp. Obl . b . Dortmund .
71 .— ! UnionHyp.

Unil
Hyp. Anl . d . Oest . Alpin
Montgs

IIS . —

»8 ««

L
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L88 . - 0R12Iki ssL8icn foniv !

oacL er-rrm äs «»» irr I -orm
w»».- 0rl » etn« StL LoLe

«nck Kr rr»ck in Ssskatt von ockrv F-antt » «»»
in itrinrn , - rs ^rnr der rioL rn ivaprnckrn ^ tscons ockrv LircNbücLrcLrn
ürv vrvLc-ti«Äenzirn « vi «ronirvi - — vrv-rrosr»
nieLi nnck können nacL ^ vnüirnnn rrioLk rrseiri wr-'-tr » . Kr Ladrn ckrn
itnprLenven i-ovtLett, iLvrn anx «Lr «nri rLne » in LevMvnno
prvrarLien Srornriänck« rn «ürvivasrn , oNnr ck»e«st»e» Sr/rurLirn
ockrv r« vrirLsürpsn .

Lin isieUtos LontrsioUai » ASllügi , « ca »rigvilLUolcUol »
I ! KÜNSH . .

^VSnoll » , « i»ci «Ms i?Lp«L»c1»-S .cUlLsI. «ts ., «to -, r « xsrkümlrsi »
»»Ls/i io,//, » fdi/iso l 0sr » o«w/>r//i:/>s 0«/. psrii/m»

Generalagenten der k?6ä 8l3r !. in6 in Antwerpen
für Beförderung von Passagieren nach New - Nork . Philadelphia
und das Innere von Amerika , ebenso sür Passagiere, die Mrei-
fkheine aus Amerika besitzen , sind die Herren

« UIRÄlSQZI Sc » » BONiNlLIU in
und deren Bezirksagenten :

B . Konrad in Karlsruhe . — F . I . Springer in Ettlingen . — Alb .
Esselborm in Breiten . — C . Kopf in Rastatt . — Konrad Krieger in
Grötzingen . — Wm . Leicht in Söllingen . — Jos . Seidt zur „ Laube " in
Gernsbach ._ K .875 .8.

Markgräfler Weinversteigerung
in Müllheim i/Brg . ( Baden )

Montag den SS . April 1888 , Nachmittags S Uhr ,läßt die Unterzeichnete Firma im Hause Nr . 340
ea. 1200 Hektoliter

reine Markgräfler Naturweine der Jahrgänge 1834 , 1859 , 1868 ,1876 , 1883 , 1884 , 1885 und 1886 öffentlich versteigern .
Proben werden vom 16 . April ab gegen Nachnahme der Aus¬

lagen versandt . M .490 .3.

N .534 . Gemeinde Gaggena « , Amtsgerichtsbezirks Rastatt .
Oeffentliche Aufforderung

zur Erneuerung der Einträge von Vorzugs - und
Unterpfandsrechten.

Diejenigen Personen , zu deren Gunsten Einträge von Vorzugs - oder Unter¬
pfandsrechten länger als 30 Jahre in den Grund - oder Unterpfandsbüchern der

Gemeinde Gaggena « , Amtsgcrichtsbezirks Rastatt ,
eingeschrieben sind, werden hiermit auf Grund des Gesetzes vom 5 . Juni 1860 ,Re Bereinigung der Unterpfandsbücher betreffend (Reg . Bl . Seite 213) , und des
Gesetzes vom 28 . Januar 1874, die Mahnungen bei diesen Bereinigungen betr.(Gesetzes- u . V .-Blatt S . 43 ) , aufgefordert, die Erneuerung derselben bei dem
unterfertigten Gewähr - und Pfandgerichtc unter Beobachtung der im 8 20 der
Bollzugsverordnung vom 31 . Januar 1874 ( Ges.- u . V .Bl . S . 44 ) vorgeschriebenenFormen nachzusuchen , falls sie noch Ansprüche auf das Fortbestehen dieser Ein¬
träge zu haben glauben, und zwar bei Vermeidung des Rechtsnachtheils, daß die

innerhalb sechs Monaten nach dieser Mahnung
mcht erneuerten Einträge werden gestrichen werden .

Dabei wird bekannt gemacht , baß ein Verzeichnis der in den Büchern der
genannten Gemeinde seit mehr als dreißig Jahren eingeschriebenen Einträge in

dem Gemeindehause zur Einsicht offen
digung der Mahnung als Zustellung an

Gaggenau , den 17. April 1888 .
Das Gewähr - und Pfandgericht.

Bracht , _
Bürgerliche Rechtspflege .

Ladung .
N .549 .2 . Nr . 4969 . Lahr . In

Sachen des Josef Kautz , unehelichen
Kindes der ledigen Dienstmagd Maria
Anna Fautz in Kürzell, vertreten durch
den Klagvormund Julius Geppert ,
Landwirth von da , gegen Georg Götz ,
lediger Maurer von Kürzeü , wegen
Ernährungsbeitrag , ist weiterer Ver¬
handlungstermin auf : '

Dienstag den 29 . Mai d . I . ,
Vormittags 9 Uhr ,

bestimmt , wozu der klüger . Theil den
Beklagten vor Gr . Amtsgericht zu Lahr
hierdurch öffentlich ladet.

Lahr, den 17 . April 1888.
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgerichts :
Eggler .

Aufgebot .
N .544 . 1 . Nr . 2926 . Eberbach .

Landwirth Georg Philipp Braus von
Schönbrunn und Müller Wilhelm
Gehrig Ehefrau , Katharina , geborne
Braus von Pleutersbach , besitzen in un-
abgetheilter Gemeinschaft auf Gemar¬
kung Schönbrunn folgende , auf Ableben
ihres Vaters , des Accisors Jakob Braus
von Schönbrunn , ererbte Liegenschaften :

1 . 25 » 95 gm Wald im Storchen¬
berg , neben Peter Bayer und Jo¬
hann Philipp Göhrig von Moos¬
brunn .

2 . 11 -» 51 gm Wald im Eichels,
neben Karl Wilbelm Zimmermann
und Goswin Braus .

3 . 1 -e 69 gm Wald in der Alten¬
wiese, neben Johann Georg Heiß
von Reichartshausen und Philipp
Zimmermann Ehefrau .

4 . 5 a 6 gm Wald im hintern Jrr -
wald, neben Philipp Georg Zim¬
mermann alt Witwe und Heinrich
Seufert Ehefrau .

Da sich bezüglich dieser Liegenschaften
keine Einträge in den Grund - u . Pfand¬
büchern der Gemeinde Schönbrunn vor¬
finden , werden auf Antrag der Eigen-
lhümer alle Diejenigen , welche in die¬
sen Büchern nicht eingetragene , auch
sonst nicht bekannte dingliche oder auf
einem Stammguts - oder Kamilienguts-
verband beruhende Rechte an den Lie¬
genschaften haben oder zu haben glau¬
ben , aufgefordert, solche in dem auf :

Mittwoch den 20 . Juni 1888,
Vormittags 10 Uhr ,

v »r Großb . Amtsgericht Eberbach be¬
stimmten Termin geltend zu machen ,
widrigenfalls die nicht angemeldeten
Ansprüche für erloschen erklärt würden.

Eberbach, den 17. April 1888 .
Großh . bad . Amtsgericht.

l)r. Maas .
Dies veröffentlicht :

Heinrich , Gerichtsschreiber.
Vermögeusabsonürrungen.

M .551 . Nr . 3258 . Mosbach . Die
Sigmund Wild Ehefrau , Justina ,
geborne Weckeffer von Epplingen , ver¬
treten durch Rechtsanwalt Barth in
Mosbach , hat bei dem diesseitigen Ge¬
richte eine Klage auf Vermögensabson¬
derung mit dem Anträge eingereicht ,
sie für berechtigt zu erklären , ihr Ver¬
mögen von dem ihres Ehemannes ob¬

liegt und daß diese öffentliche Verkün-
allc , auch die bekannten Gläubiger gilt.

Der Bereinigungskommiffär :
F c i genbutz .

zusondern.
Verhandlungstermin vor der Civil -

kammer ll des Gr . Landgerichts Mos¬
bach ist bestimmt auf :

Samstag den 9 . Juni 1888,
Vormittags 9 Uhr .

Dies wird zur Kenntnisnahme der
Gläubiger hiemit Veröffentlicht .

Mosbach , ben 16. April 1888 .
Die Gerichksschreiberei

des Großh . bad . Landgerichts.
S ch ä f f n e r .

M . 549 . Nr . 9311 . Karlsruhe .
Die Ehefrau des Bäckers Wilhelm
Bauer , Frieda , geborne Vier dahier,
wurde durch Urtheil Großh . Amtsge¬
richts Hierselbst vom 13. April 1888
für berechtigt erklärt , ihr Vermögen
von demjenigen ihres Ehemannes ub-
zusondern.

Karlsruhe , den 13. April 1888.
Gerichtsschreiberei Gr . Amtsgerichts.

W . Frank .
Handelsregisterciuträge.

N .407 . Mannheim . In das Han¬
delsregister wurde eingetragen:

1 . O .Z . 517 des Firm .Reg . Bd . II .
zur Firma „ Adolf Burger " in
Mannheim : Der zwischen Adolf Bur¬
ger und Kaufmann Karl Bisenberger
Witwe, Adelheid , geborne Wunder , am
23 . Januar 1888 zu Mannheim errich¬
tete Ehevertrag bestimmt in Artikel 1 :
Die Verlobten und künftigen Ehegatten
wählen als Gemeinschaftsart das Ge-
ding des Ausschlusses der fahrenden
Habe aus der Gütergemeinschaft, nach
Maßgabe der L .R .S . 15S0 bis 1504 .
Es wirft hiernach jeder Theil nur 100 M .— Einhundert Mark — von seinem
fahrenden Einbringen in die Güterge¬
meinschaft ein und schließt alles übrige,
jetzige und künftige fahrende wie lie¬
gende , aktive und passive Einbringen
von der Gemeinschaft aus , so daß diese
einstens nur in den von beiden Thcilen
zusammen eingeworfenen zweihunbert
Mark und in der Errungenschaft aus
dieser Ehe besteht.

2 . O .Z . 329 des Firm .Reg . Bd . III .
zur Firma „ I . Müller - Rippert
Nachf .

" in Mannheim : In Frankfurt
a . M . wurde eine Zweigniederlassung
errichtet .

3 . O .Z . 497 des Firm .Reg . Bd . Hl .
zur Firma „ I . PH . Walther " in
Mannheim . Diese Firma ist als Ein -
zelfirma erloschen , wird aber als Ge¬
sellschaftsfirma beibehalten .

4 . O .Z . 76 des Ges.Reg . Bd . VI .
Firma : ,/J . PH . Walther " in Mann¬
heim . Die Gesellschafter sind : 1 . Jo -

! tzann Philipp Anton Walther , Buch -
! druckereibesitzcr in Mannheim , und 2.
Emil Walther , Buchdruckereibesitzer in
Mannheim .

Die Gesellschaft hat unterm 20 . März
1888 begonnen und ist ein Jeder ber
beiden Theilhaber berechtigt , die Firma
zu zeichnen und die Gesellschaft zu ver¬
treten.

5 . O .Z . 77 des Ges.Reg . Bd . VI .
Firma : „ Gebrüder Strauß " in
Mannheim . Die Gesellschafter sind :
1 . Aron Strauß aus Rosenherg, Kauf¬
mann , wohnhaft in Mannheim , 2 . Si¬
mon Strauß aus Rosenberg , Kauf¬

mann . wohnhaft in Mannheim . Die
Gesellschaft hat am 15. August 1881
begonnen und hatte bisher ihren Sitz
in Rosenberg , Amtsgcrichtsbczirk»
Adelsheim. Jeder der beiden Theil¬
haber ist berechtigt , die Firma zu zeich¬
nen und die Gesellschaft zu vertreten.
Der zwischen Aron Strauß und Sofie
Emrich aus Merchingen am 15. De¬
zember 1881 zu Mannheim errichtete
Ehevertrag bestimmt in 8 1 : Die Ver¬
lobten schließen nicht nur ihr liegcn-
schastliches Einbringen , sondern auch
ihr gesummtes gegenwärtiges wie künf¬
tiges fahrendes Eheeinbringen jeder Art
nebst den etwa darauf haftendenSchul¬
den von der Gütergemeinschaft aus bi«
auf den Betrag von zweihundertMark „
welche jeder dieser künftigen Ehegatte»
in die Gütergemeinschaft gibt.

6 . O .Z . 50 des Ges.Reg . Bd . V u.
O .Z . 78 des Ges.Reg . Bd . vi . zur
Firma „ H erm . Günther " in Mann¬
heim . Diese Firma ist umgcändert i»
dicFirma „Herm . Günther u . Cie .

" .
Zur Zeichnung dieser Firma und zur
Vertretung der Gesellschaft ist nur der
Theilhaber Hermann Günther berech¬
tigt , während diese Befugniß dem Theil¬
haber Eduard Karl Brechcrt nicht z«-
stcht.

Mannheim , den 28 . März 1»88.
Großh . bad . Amtsgericht 1l .

_ Lr . Hummel ._Berm . Bekanntmachungen .
M .564 . 1 . Nr . 1438 . Bruchsal .

Bekanntmachung.
Das domänenärarische Hofgnt

„Stifterhof bei Odenheim " wird auf
Lichtmeß 1889 bestandfrei und soll i»
Wege öffentlicher Versteigerung auf 1»
Jahre , d . i . Lichtmeß 1889/1904 , wieder
verpachtet werden , wozu wir Tagfahtt
aus

Montag den 7 . Mai d> I .,
Vormittags 9 Uhr ,

im Rathhause zu Odenheim anberaume».
Die zu dem Gute gehörigen , theil-

weise mit Hauswasscrleitungen versehe¬
nen Gebäude bestehen in einem Wohn-
hause , Stallungen für 100 — 116 Stück
Großvieh , Schaf - , Schweine- und Ge¬
flügelstallungen, Schöpfen, Scheuern ,
Sveicherräumen , Milchkellermit Kühl¬
bassin u . s . w .

Die Hosgüter haben einen Flächen¬
gehalt von zusammen 165 15 »r
49 gm ; darunter befinden sich 2 d» I4sr
59 gm Gärten , 131 da 96 ar 28 g»
Ackerland und 18 da 50 ar 17 gm zur
Wässerung eingerichtete Wiesen mit im
Ganzen 1065 Öbstbäumen. Das Acker¬
land besteht größtentheils aus gutem,
zu Weizen- , Zuckerrüben- und Kleeba»
sehr geeignetem Boden.

Das Gut , auf welchem z . Zt . ausge¬
dehnte Milchwirthschaft betrieben wird,
liegt etwa 12 Kilometer von der Eisen¬
bahnstationLangenbrücken (Großherzoa-
thum Baden ) entfernt ; die Erzeugnisse
können daher leicht abgesetzt werden und
findet der Pächter besonders für die
Milch in der nahe gelegenen Stadt
Bruchsal mit großen Strafanstalten , so¬
wie in den Städten Karlsruhe , Heidel¬
berg und Mannheim willige Abnehmer.

Die Pachtbedingungen können jeder
Zeit auf unserem Bureau Angesehen
werden .

Bruchsal , den 16. April 1888 .
Großh . Domäncnvcrwaltung .

Druck und Verlag der G . Braun ' schen Hofbuchdruckerci .
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